
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/10/7 4Ob293/97k,
2Ob265/00k

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1997

Norm

IPRG §37

Rechtssatz

Entgeltliche Darlehensverträge, die nicht Bankgeschäfte sind, unterliegen dem Recht des Staates, in welchem der

Schuldner seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; für unentgeltliche Darlehen ergibt sich das eindeutig aus § 37 IPRG.

Entscheidungstexte

4 Ob 293/97k

Entscheidungstext OGH 07.10.1997 4 Ob 293/97k

2 Ob 265/00k

Entscheidungstext OGH 19.10.2000 2 Ob 265/00k

Beisatz: Hier: Verträge, die vor dem 1. 12. 1998 abgeschlossen wurden. (T1)
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